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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und be-
schlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/2199, 15/2894 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Arbeitsschutz-Zuständigkeits-
gesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Gesetz über die Zuständigkeit zum Vollzug von Vorschriften 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, der Anlagen- und Produktsicherheit und 
des Chemikalienrechts (Bayerisches Arbeitsschutz-Zuständigkeitsgesetz – 
BayArbZustG) vom 24. Juli 1998 (GVBl S. 423, BayRS 805-1-UG), zuletzt 
geändert durch Art. 36 Nr. 9 des Gesetzes vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 452), 
wird wie folgt geändert:  

1. Dem Art. 1 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) 1Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz wird ermächtigt, die Aufgabe der Erteilung von Fahrer-, Werk-
statt- oder Unternehmenskarten nach § 4a Satz 1 Fahrpersonalgesetz 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag auf eine juristische Person des Pri-
vatrechts, die die Gewähr für eine unabhängige, sachkundige und zuver-
lässige Erfüllung der Aufgabe bietet, zu übertragen (Beleihung). 2Die Be-
leihung ist zu befristen. 3Die beliehene juristische Person erhebt Verwal-
tungskosten nach Maßgabe des Kostengesetzes und unterliegt der Auf-
sicht des Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz. 4Im Staatsanzeiger sind die beliehene Person, die ihr übertragene 
Aufgabe, ihr Zuständigkeitsbereich, die Befristung sowie das Ende der 
Beleihung bekannt zu machen.“ 

2. In Art. 1a Satz 2 werden die Worte „Gesundheit, Ernährung und 
Verbraucherschutz“ durch die Worte „Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz“ ersetzt. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 16. März 2005 in Kraft.  

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 
I. Vizepräsidentin 


